
D er russische Angriffskrieg auf die Ukraine 
markiert eine Zeitenwende für die Energie-
versorgung in Deutschland. Energiesou-

veränität ist zu einer Frage der nationalen und 
europäischen Sicherheit geworden. Die längst be-
schlossene Dekarbonisierung unserer Energiever-
sorgung wird noch drängender. Bundeswirtschafts- 
und Klimaschutzminister Robert Habeck forderte 
am 24. März 2022 im Bundestag: „Machen wir uns 
frei von den fossilen Energien! Erst aus Russland, 
dann insgesamt! So kämpfen wir für die Freiheit. 
So kämpfen wir für die Ukraine. Für die Ukraine! 
Für die Freiheit!“

Die Abkehr von fossilen Energieträgern kann 
nur gelingen, wenn sowohl der Ausbau erneuer-
barer Energien als auch die Effizienz beim Ein-
satz von Energie massiv gesteigert wird. Mit dem 
„Energiesofortmaßnahmenpaket“ (auch „Osterpa-
ket“ genannt) des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Klimaschutz werden dafür zentrale 
Weichen gestellt. 

Herzstück des Pakets ist die Novelle des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Schon 2030 
müssen demnach mindestens 80 % des in Deutsch-
land erzeugten Stroms aus  erneuerbaren Quellen 
stammen. Die Ausbauziele für erneuerbare Erzeu-
gungsanlagen werden dafür drastisch erhöht: Rund 
215 Gigawatt (GW) installierte Photovoltaikleistung 
und 115 GW installierte Leistung bei der Windener-
gie an Land  werden bis 2030 er forderlich sein – eine 
Herkules aufgabe. Dafür wird an vielen verschiede-
nen Stellschrauben gedreht. So wird beispielsweise 
klargestellt, dass der Ausbau erneuerbarer Energien 
im „überragenden öffentlichen Interesse“ liegt und 
der öffentlichen Sicherheit dient. Das erleichtert 
behördliche Abwägungsprozesse. Bürgerenergie-
projekte bis zu einer bestimmten Größe werden von 

FÜR DIE 
FREIHEIT
DEUTSCHLAND WILL  UNABHÄNGIGER 
VON ENERGIEIMPORTEN WERDEN. 
 ZAHLREICHE SOFORTMASSNAHMEN AUS 
DEM „OSTERPAKET“ WEISEN DEN WEG.

der Pflicht zur Teilnahme an Ausschreibungen be-
freit, die in der Vergangenheit oft Projekte ver-
hindert hatte. Um sicherzustellen, dass die Wert-
schöpfung durch den Ausbau der Erneuerbaren 
vor Ort ankommt, wird die finanzielle Beteiligung 
der Standortgemeinden verbessert.

Parallel wird die Offshore-Stromerzeugung 
durch die Novelle des Windenergie-auf-See-Geset-
zes vorangetrieben, beschleunigt und grundlegend 
überarbeitet, um fit für einen schnelleren Ausbau 
zu sein. Die Ausbauziele werden deutlich erhöht – 
auf mindestens 30 GW bis 2030, 40 GW bis 2035 
und 70 GW bis 2040. Das Förderregime wird neu 
gestaltet. Zukünftig gibt es zwei Arten von Flächen, 
auf denen unterschiedliche Ausschreibungsdesigns 
Anwendung finden. Einerseits werden Flächen mit 

Ein beschleunig-
ter Ausbau der 
Erneuerbaren und 
mehr Energie- 
effizienz gelten 
als Schlüssel für 
die Abkehr von 
fossilen Energien. 

IN KÜRZE

sollen mindestens 80 % des in 
 Deutschland erzeugten Stroms aus 
erneuerbaren Quellen kommen. 
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OFFSHORE-AUSBAU UND 
ARTENSCHUTZ SOLLEN BES-
SER VEREINBAR WERDEN. 

Der massive Zu-
bau an erneuer-
baren Energien 
er fordert einen 
deutlich schnel-
leren Ausbau 
der Stromnetze. 

IN KÜRZE

haben können nun mit Blick auf dieses Ziel und 
früher geplant werden. Planung, Genehmigung, 
Realisierung und Betrieb der Netze sollen erleichtert 
werden, Verteilnetze und ihre typischen Anforderun-
gen werden stärker in die Planung eingebunden. 

Neben allen Anstrengungen zum Ausbau der 
erneuerbaren Kapazitäten steht zudem weiterhin 
das Prinzip „Efficiency first“. Je weniger Energie be-
nötigt wird, desto weniger muss erzeugt oder im-
portiert werden. Das aktuell in der Abstimmung 
befindende Klimaschutzsofortprogramm der Bun-
desregierung 2022 sieht unter anderem dafür kurz-
fristige Neuregelungen beim Gebäudeenergierecht 
und der Gebäudeförderung vor. Bereits mit dem 
Entlastungspaket wurde beschlossen, dass ab 2023 
für Neubauten der Effizienzhaus-Standard 55 
(EH55) übergangs weise bis zur Einführung des 
Effizienzhaus-Stan dards 40 (EH40) ab 2025 gilt. 
Zudem muss danach jede neu eingebaute Heizung 
ab 2024 zu wenigstens 65 % mit erneuerbaren Ener-
gien betrieben werden. Dies soll sowohl im Neubau 
als auch im Bestand gelten. Die Gebäudeförderung 
(Bundesförderung für effiziente Gebäude) wird an-
gepasst und soll den Markt an diese Vorgaben her-
an führen. Mit einem neuen Energieeffizienzgesetz 
wird noch in diesem Jahr ein klarer Rahmen für die 
Senkung des Energieverbrauchs geschaffen und 
zugleich europäisches Recht umgesetzt. Dieses um-
fasst unter anderem verbindliche Ziele für 2030, 
2040 und 2045 für den Primär- und Endenergie-
verbrauch und setzt die Vorbildfunktion der öffent-
lichen Hand durch verpflichtende Energie- und 
Umweltmanagementsysteme um.

Die Gesetzesnovellen aus dem Energiesofort-
maßnahmenpaket wurden vor Ostern vom Bundes-
kabinett beschlossen. Nach Abschluss des parlamen-
tarischen Verfahrens sollen sie in Kraft treten.  
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„ M AC H E N  W I R  U N S  F R E I 
VO N  D E N  F O S S I L E N 
 ENERGIEN! [ . . . ]  SO KÄMPFEN 
WIR FÜR DIE FREIHEIT. [ . . . ]“
R O B E RT H A B EC K , B U N D E S M I N I S T E R  
F Ü R  W I RT S C H A F T U N D  K L I M A S C H U T Z

sogenannten Contracts for Difference (CfD) aus-
geschrieben, die sowohl die Betreiber als auch den 
Bundeshaushalt gegen stark schwankende Strom-
preise absichern. Andererseits werden auch Flä-
chen über qualitative Kriterien ausgeschrieben. Die 
gewählten Kriterien stärken die Vereinbarkeit des 
Ausbaus der Windenergie auf See mit dem Natur- 
und Artenschutz und unterstützen den Abschluss 
von Stromlieferverträgen und damit die Dekarbo-
nisierung in der Industrie. Darüber hinaus enthält 
die Novelle ein umfassendes Paket zur Beschleu-
nigung von Prüfungs-, Planungs- und Genehmi-
gungsprozessen.

Der massive Zubau an erneuerbaren Energien 
erfordert einen deutlich schnelleren Ausbau der 
Stromnetze. Das Energiesofortmaßnahmenpaket 
sieht daher ebenfalls Änderungen im Energiewirt-

schaftsgesetz (EnWG), im Bundesbedarfsplange-
setz (BBPlG) und im Netzausbaubeschleunigungs-
gesetz Übertragungsnetz (NABEG) vor. Ziel ist ein 
Klimaneutralitätsnetz. Erforderliche Ausbauvor-
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